
STEUERBERATUNG –
EIN VERLÄSSLICHER WERT
IN DER KRISE
So wie die meisten Branchen wurden auch wir Steuerberater von der Pandemie und ihren 
Auswirkungen mehr oder weniger unvorbereitet getroffen. Zunächst war unklar, ob die Kanz-
leien geöffnet bleiben dürfen. Eilig wurden Vorbereitungen getroffen, um den laufenden 
Betrieb auch im Falle einer Quarantäne aufrechterhalten zu können. Daneben mussten wir 
die vielen aufkommenden – teils existenziellen – Fragen unserer Klienten beantworten. Oft 
war es mangels Rechtsgrundlage gar nicht möglich, belastbare Auskünfte zu erteilen, was 
für unseren Berufsstand eine völlig neue (und nicht gerade angenehme) Erfahrung war. 
Mittlerweile haben wir aber gelernt, mit der Situation umzugehen, so wie viele andere Un-
ternehmen auch.

Gerade diese Krise hat aber auch gezeigt, wie wichtig die Funktion des Steuerberaters sein 
kann – weit über den Bereich der eigentlichen Steuerberatung hinaus. Für die Behörden ein 
wichtiger Bestandteil der Abwicklung von Hilfen und Förderungen, für die Unternehmen der 
zentrale Ansprechpartner für wirtschaftliche Fragen.

Trotz aller Herausforderungen haben wir in dieser schwierigen Zeit auch viel Verständnis und 
Vertrauen durch unsere Klienten erfahren. Was in den kommenden Monaten auch auf uns 
zukommen mag – Sie können sich weiter auf uns verlassen.

Steuertipps für Unter-
nehmer zum Jahresende 
2020

–

Geltendmachung von 
Betriebsausgaben – 
Empfängerbenennung 
beachten!

–

Landwirtschaftliche
Fragestellungen zur
Investitionsprämie

–

Sozialversicherungs-
pflicht von Gewinn-
ausschüttungen an
Geschäftsführer

–

Gemischte Liegenschafts-
schenkung kann der 
Immobilienertragsteuer 
unterliegen

–

Behördliche Prüfungen 

von Corona-Förderungen
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GELTENDMACHUNG VON BETRIEBS-
AUSGABEN – EMPFÄNGERBENENNUNG 
BEACHTEN! 

Eine Empfängerbenennung darf von der Finanz nicht verlangt 
werden, wenn es dem Unternehmer, der Leistungen von einem 
Subunternehmer bezieht, unverschuldet nicht möglich ist, die tat-
sächlichen Empfänger der Entgeltzahlung zu kennen.

Betriebsausgaben sind all jene Aufwendungen und Ausgaben, 
die durch den Betrieb eines Unternehmens veranlasst sind, wie 
z. B. Abschreibung für Abnutzung, Miete für die Geschäftsräu-
me, Personalkosten, etc. Nicht als Betriebsausgabe abzugsfä-
hig und daher voll zu versteuern sind jedoch Ausgaben, deren 
Empfänger gegenüber der Finanz unbekannt bleiben. 

Die Finanzverwaltung ist berechtigt, den Steuerpflichtigen auf-
zufordern, die Gläubiger oder die Empfänger der Zahlungen für 
Betriebsausgaben zu nennen. Kommt der Steuerpflichtige die-
ser Aufforderung nicht nach, so ist die Betriebsausgabe nicht 
anzuerkennen und erhöht somit den Gewinn. Die Finanz kann 
somit die Absetzung von Betriebsausgaben trotz feststehender 
sachlicher Berechtigung ablehnen, solange nicht sichergestellt 
ist, dass die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger be-
steuert werden können, weil der Steuerpflichtige den Empfän-
ger nicht nennt.

Angabe des vollen Namens und der Adresse

Der Empfänger ist genau zu benennen, sodass er ohne Schwie-
rigkeiten bestimmt und ermittelt werden kann. Zur genauen 
Benennung des Empfängers gehört die Angabe des vollen Na-
mens (der Firma) und der Adresse, sodass der Empfänger ohne 
eigene (zusätzliche) Ermittlungen der Finanzverwaltung fest-
gestellt werden kann. Die Sorgfaltspflicht eines in der Baubran-
che tätigen Unternehmens bei der Empfängerbenennung darf 
nach jüngster Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH) aber nicht überspannt werden.

Im Rahmen einer Außenprüfung kam die Finanzverwaltung 
zum Ergebnis, die vom Unternehmer genannten Subunterneh-
mer seien „Scheinfirmen“, die nicht die tatsächlichen Empfän-
ger der Zahlung sind. Das Unternehmen sei daher nicht der 
Verpflichtung zur Empfängernennung nachgekommen und 
somit sei auch keine Geltendmachung der Zahlungen an diese 
Firmen als Betriebsausgabe möglich. 

VwGH widersprach der Finanz

In einer aktuellen Entscheidung stellte der VwGH fest, dass 
der Auftrag zur Empfängerbenennung von der Finanzverwal-
tung nicht erteilt werden darf, wenn es dem Unternehmer, der 
Leistungen von einem Subunternehmer bezieht, trotz entspre-
chender Sorgfalt unverschuldet nicht möglich ist, die tatsäch-
lichen Empfänger der Entgeltzahlung zu kennen.

Das Unternehmen hatte Einsicht in Firmenbuch und Auftrags-
kataster genommen und sich Steuernummern, UID-Nummern, 
Gewerbescheine, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanz-
amts und der Gebietskrankenkasse geben lassen. Dass der Un-
ternehmer nicht geprüft hat, ob der Subunternehmer an der im 

STEUERTIPPS FÜR UNTERNEHMER
ZUM JAHRESENDE 2020

Kurz vor dem Jahresende sollten nochmals alle Möglichkeiten, das 
steuerliche Ergebnis 2020 zu gestalten und zu optimieren, über-
prüft werden. Folgende ausgewählte Steuertipps können Unter-
nehmern dabei als Entscheidungshilfe dienen.

Investitionen und Dispositionen vor dem Jahresende

 •  Werden neue Wirtschaftsgüter noch bis spätestens 
31.12.2020 in Betrieb genommen, so steht bei Gewinn-
ermittlung nach dem Kalenderjahr die Halbjahres-Ab-
schreibung für das Jahr 2020 zu. Dies gilt auch dann, wenn 
die Bezahlung erst im darauffolgenden Jahr erfolgt. Für 
bestimmte Investitionen ab 1.7.2020 kann alternativ zur 
linearen Abschreibung eine degressive Abschreibung in der 
Höhe von 30 % geltend gemacht werden. Dieser Prozentsatz 
ist auf den jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) anzuwen-
den. Auch bei Vornahme einer degressiven Abschreibung 
bleibt die Halbjahresabschreibungsregelung aufrecht.

 •  Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 
bis EUR 800,00 exklusive Umsatzsteuer können Sie im Jahr 
der Anschaffung sofort absetzen. Wenn Sie nicht vorsteu-
erabzugsberechtigt sind, weil Sie etwa Kleinunternehmer 
oder Arzt sind, dann gilt die EUR 800,00-Grenze inklusive 
Umsatzsteuer. 

 •  Bilanzierer können durch Vorziehen von Aufwendungen 
und Verschieben von Erträgen ins nächste Jahr den Gewinn 
optimieren.

Gewinnfreibetrag optimal nützen

Einzelunternehmer und Personengesellschaften können den 
je nach Gewinnhöhe gestaffelten, bis zu 13 %igen Gewinn-
freibetrag in Höhe von insgesamt maximal EUR 45.350,00 in 
Anspruch nehmen. Bis zu einem Gewinn von EUR 30.000,00 
steht jedenfalls ein Grundfreibetrag von bis zu EUR 3.900,00 
zu. Übersteigt der Gewinn EUR 30.000,00, kann ein Gewinnfrei-
betrag nur insoweit geltend gemacht werden, als er durch An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bestimmter begünstigter 
Wirtschaftsgüter gedeckt ist.

Noch vor dem Jahresende sollten Sie daher gemeinsam mit Ih-
rem Steuerberater den voraussichtlichen Gewinn 2020 schät-
zen und gegebenenfalls begünstigte Wirtschaftsgüter an-
schaffen.

Verlustrücktrag

Verluste aus betrieblichen Einkünften im Wirtschaftsjahr 2020 
(d. h. aus den drei betrieblichen Einkunftsarten Land- und Forst-
wirtschaft, Selbständige Arbeit und Gewerbebetrieb), die bei der 
Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte im Rahmen der 
Veranlagung 2020 nicht ausgeglichen werden, können im Rah-
men der Veranlagung 2019 unter bestimmten Voraussetzungen 
bis zu einem Betrag von EUR 5.000.000,00 vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte vor Sonderausgaben und außergewöhnlichen Be-
lastungen abgezogen werden (Verlustrücktrag). Soweit ein Ab-
zug im Rahmen der Veranlagung 2019 nicht möglich ist, kann 
ein solcher Verlustrücktrag unter bestimmten Voraussetzungen 
auch bereits im Rahmen der Veranlagung 2018 erfolgen.
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Firmenbuch eingetragenen Adresse seinen Sitz und seine be-
trieblichen Einrichtungen hat und zur Erbringung der bestell-
ten Leistung in der Lage ist, kann nicht ohne nähere Begrün-
dung als Sorgfaltspflichtverletzung angesehen werden. Der 
VwGH widersprach somit der Ansicht der Finanzverwaltung. 

Ist der Unternehmer seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen 
und erkennt er nicht, dass er bei der Auswahl seiner Subunter-
nehmen an Scheinfirmen geraten ist, so ist ihm der Betriebs-
ausgabenabzug trotz fehlender Empfängernennung nicht zu 
versagen. 

>  Tipp:

Um nachteilige Folgen einer Geschäftsbeziehung zu vermei-
den, sollten stets alle möglichen Unterlagen (Abfrage UID, 
Abfrage Firmenbuch, Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. der Gebietskrankenkasse) des Geschäfts-
partners geprüft und aufbewahrt werden. Wir unterstützen 
Sie dabei gerne.

LANDWIRTSCHAFTLICHE FRAGESTELLUNGEN 
ZUR INVESTITIONSPRÄMIE

Die Investitionsprämie (7 % bzw. 14 %) steht allen Branchen, also 
auch Landwirten, zu. 

Die Investitionsprämie kann auch von pauschalierten Land- 
und Forstwirten beansprucht werden. Selbst wenn kein 
Anlagenverzeichnis geführt wird, ist die Anschaffung von 
aktivierungspflichtigen Investitionen förderbar. Die Förderun-
tergrenze beträgt EUR 5.000,00. In diese Untergrenze werden 
alle förderbaren Investitionen eingerechnet. Demgegenüber 
ist ein Erhaltungsaufwand (z. B. Reparaturaufwand) nicht för-
derbar. Bei Wirtschaftsgebäuden (z. B. Maschinenhallen) sind 
aktivierungspflichtige Investitionen förderbar. Auch hier gilt, 
dass reiner Instandhaltungs- und Reparaturaufwand nicht ge-
fördert wird.

Sowohl umsatzsteuerlich regelbesteuerte als auch umsatz-
steuerlich pauschalierte Betriebe bekommen nur die Nettokos-
ten gefördert.

Beispiel:

Ein pauschalierter Land- und Forstwirt schafft am 1.10.2020 
einen Seilkran um EUR 15.000,00 (zuzüglich 20 % USt) an. Eine 
Investitionsprämie in Höhe von EUR 1.050,00 kann beantragt 
werden.

Eine Kombination der Covid 19-Investitionsprämie mit ande-
ren Förderungen ist möglich. Falls eine betriebliche Investition 
sowohl im Rahmen der Covid 19-Investitionsprämie als auch 
in einem kofinanzierten EU-Förderprogramm im Bereich der 
GAP und EMFF zu berücksichtigen ist, kann bis zur Obergrenze 
gefördert werden. Bei Überschreiten der Obergrenze ist die EU-
Förderung gegebenenfalls zu kürzen. Gibt es im Unionsrecht kei-
ne Förderobergrenze oder gilt das Beihilferecht für die konkrete 
Fördermaßnahme, bestehen hingegen keine Kumulierungsbe-
schränkungen (ausgenommen Überförderung).

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT
VON GEWINNAUSSCHÜTTUNGEN
AN GESCHÄFTSFÜHRER

Durch den automatischen Datenaustausch ist die SVS nunmehr 
in der Lage, den Gesellschafter-Geschäftsführern für zugeflossene 
Gewinnausschüttungen die entsprechenden Sozialversicherungs-
beträge vorzuschreiben.

Die Gewinnausschüttungen an GSVG-pflichtige Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH unterliegen der Bei-
tragspflicht nach dem GSVG. Seit 2016 müssen solche Aus- 
schüttungen auch verpflichtend bei der Kapitalertragsteuer-
Anmeldung angegeben werden. Allerdings erfolgt erst seit 
dem Jahr 2020 ein automatischer Datenaustausch zwischen 
den Finanzbehörden und der Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen (SVS).

Durch den automatischen Datenaustausch ist die SVS nun-
mehr in der Lage, den Gesellschafter-Geschäftsführern für 
zugeflossene Gewinnausschüttungen die entsprechenden 
Sozialversicherungsbeträge vorzuschreiben. Die SVS hat diese 
Möglichkeit für Gewinnausschüttungen, die seit dem 1.1.2019 
zugeflossen sind.

Nachzahlung von GSVG-Beiträgen

Aufgrund der rückwirkenden Zugriffs-Möglichkeit kann es zu 
einer Nachzahlung von GSVG-Beiträgen insbesondere bei je-
nen Gesellschafter-Geschäftsführern kommen, welche einen 
relativ niedrigen laufenden Geschäftsführerbezug erhalten, 
aber hohe Gewinnausschüttungen bezogen haben. Dies des-
wegen, weil unter Berücksichtigung der Gewinnausschüttung 
von der SVS Beiträge bis zur jährlichen Höchstbemessungs-
grundlage (im Jahr 2020 EUR 75.180,00) vorgeschrieben wer-
den können.

Aufgrund des neuen automatischen Datenaustausches sollten 
nur Gewinnausschüttungen an Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer an die SVS gemeldet werden. Folgende Ausschüttungen 
sollten nicht der Beitragspflicht unterliegen:

 •  Ausschüttungen an Gesellschafter-Geschäftsführer,
welche mit ihrem laufenden Geschäftsführerbezug die 
Höchstbeitragsgrundlage (im Jahr 2020 EUR 75.180,00) 
bereits erreicht haben 

 •  Ausschüttungen an Vorstände einer AG, da diese nach
dem ASVG versichert sind 

 •  Ausschüttungen an reine Gesellschafter einer GmbH
(ohne Geschäftsführerfunktion), die nicht für die GmbH 
tätig sind oder z. B. über Werkvertrag oder freien Dienst-
vertrag tätig sind

>  Tipp:

Soweit Sie die jährliche Höchstbeitragsgrundlage (im Jahr 
2020 EUR 75.180,00) nicht erreichen, empfehlen wir Ihnen 
für die Zukunft, ein Zusammenziehen von Ausschüttungen 
in ein Kalenderjahr zu überlegen. Somit unterliegen die Aus-
schüttungen, die über der Höchstbeitragsgrundlage liegen, 
nicht der Sozialversicherungspflicht.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



GEMISCHTE LIEGENSCHAFTSSCHENKUNG 
KANN DER IMMOBILIENERTRAGSTEUER 
UNTERLIEGEN

Bei der Übertragung von Liegenschaften, die dem Grunde nach 
Schenkungen darstellen sollten, ist zu prüfen, ob dies auch aus 
ertragsteuerlicher Sicht gilt. Andernfalls können auch nachtei-
lige steuerliche Konsequenzen drohen. Eine sorgfältige Prüfung 
im Vorfeld ist daher geboten.

Unentgeltliche Vorgänge (z. B. Schenkungen) lösen grund-
sätzlich keine Immobilienertragsteuer (ImmoESt) aus. Gehen 
jedoch mit der unentgeltlichen Übertragung der Liegenschaft 
auch Verbindlichkeiten über oder müssen für die Schenkung 
des Grundstückes Ausgleichszahlungen geleistet werden, ist 
zu prüfen, ob eine sogenannte gemischte Schenkung vorliegt, 
die der ImmoESt unterliegen kann.

Aus steuerlicher Sicht liegt dabei entweder zur Gänze ein ent-
geltlicher Vorgang vor, welcher ImmoESt auslöst, oder ein un-
entgeltlicher Vorgang. Ein unentgeltlicher Übergang wird vor 
allem dann angenommen, wenn die Gegenleistungen weniger 
als 50 % des gemeinen Wertes der Liegenschaft betragen. 

Beispiel:
Der Vater überträgt seinem Sohn eine Liegenschaft mit einem Wert 
in Höhe von EUR 100.000,00. Zugleich wird der Sohn verpflichtet, an 
seine Schwester eine Ausgleichszahlung in Höhe von EUR 60.000,00 
zu leisten. Die Ausgleichszahlung beträgt mehr als 50 % des gemei-
nen Wertes des Grundstückes.

Der Veräußerungserlös unterliegt in diesem Fall der ImmoESt. Viel 
schwerer wiegt aber in vielen Fällen der Verlust der „Altvermögensei-
genschaft“. Bei einer Schenkung von Altvermögen muss der Erwerber 
bei einer späteren Veräußerung nur 4,2 % ImmoESt vom Erlös bezah-
len. Im Beispielfall wäre aber bei einem späteren Verkauf durch den 

Sohn die Differenz zwischen dem Kaufpreis von EUR 60.000,00 und 
dem Verkaufserlös voll, also mit einem Steuersatz von 30 %, zu ver-
steuern, was ein Vielfaches der pauschalen Steuer ausmachen kann.

BEHÖRDLICHE PRÜFUNGEN VON
CORONA-FÖRDERUNGEN

Im Rahmen der Covid-19-Hilfen konnten und können von betrof-
fenen Unternehmen diverse Garantien und Zuschüsse beantragt 
werden. Die von den Unternehmen zur Erlangung dieser Förde-
rungen bekannt gegebenen Daten und Auskünfte werden vom Fi-
nanzamt aufgrund eines eigens beschlossenen Gesetzes überprüft.

Dieses sogenannte Covid-19-Förderungsprüfungsgesetz (CFPG)  
gestattet die Prüfung folgender Maßnahmen:

 •  Zuschüsse aus dem Härtefallfonds 

 •  Haftungen, die von der Austria Wirtschaftsservice GmbH 
(aws) oder der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank 
(ÖHT) übernommen werden 

 •  Fixkostenzuschüsse 

 •  Kurzarbeitsbeihilfen

Außenprüfung, Nachschau oder begleitende Kontrolle
Das Finanzamt ist berechtigt, die Richtigkeit der vom begünstig- 
ten Unternehmen zur Erlangung eines Zuschusses oder einer 
Garantieübernahme erteilten Auskünfte, vorgelegten Unterla-
gen oder Bestätigungen bzw. die Plausibilität der zur Ermitt-
lung der Höhe des Zuschusses oder der Garantieübernahme 
angegebenen Daten im Rahmen einer Außenprüfung, einer 
Nachschau oder einer begleitenden Kontrolle zu überprüfen. 

Ergibt sich bei einer Prüfung der Verdacht auf eine gerichtliche 
Straftat, so ist das Finanzamt zur Anzeige an die Kriminalpolizei 
oder die Staatsanwaltschaft verpflichtet.
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www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.

> www.eca.at

Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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